
Neubau einer zentralen 
Grundschule

Potentialstandorte Ahldenund Hodenhagen



Die Samtgemeinde ist Schulträger der Grundschulen Ahlden und 
Hodenhagen (§ 101 Nds. Schulgesetz)

üBeschluss Samtgemeinderat 15.12.2022 Neubau gemeinsamer 
Grundschule

Mitgliedsgemeinden Flecken Ahlden und Hodenhagen = 
Grundstückseigentümer und als solche bei der Standortsuche 
maßgeblich in den Prozess eingebunden

Vorbemerkungen



üZwei 2-zügige Grundschulen
ü 2016 Änderung der Schuleinzugsbezirke durch Ratsbeschluss ς Abgleiten in 

die Einzügigkeit der GS Ahlden wurde verhindert
ü Kinder aus Eickeloh und Hademstorf werden seither an deren bisherigen 

Schulstandort Hodenhagen vorbei nach Ahlden gefahren und dort beschult

üKeine Konrektorenstelle (nicht möglich unter 200 Schülern)

üAnforderungen an Inklusion, Binnendifferenzierung, Digitalisierung, 
Ganztagsbeschulung können nicht vollumfänglich erfüllt werden

нлмс YƻƴȊŜǇǘ αQuo Vadisά ŘŜǊ {ŎƘǳƭƭŜƛǘǳƴƎŜƴΥ
Empfehlung zur Fusion beider Schulen aus pädagogischer Sicht, 
Landesschulbehörde befürwortet dies ausdrücklich!

Pädagogische Ausgangslage



üKeine nennenswerten Investitionen in die Schulgebäude seit 2000

üPflicht zum Ganztag ab 2026 (Ganztagsförderungsgesetz)

üGutachten Haslob, Kruse & Partner 2021 und FAQ
Å erhebliche technische und funktionale Defizite an beiden 

Grundschulstandorten
Å Gebäude entsprechen nicht den heutigen Brandschutz- und energetischen 

Standards 
Å Erweiterungsbauten für Ganztagsbetrieb und mit Differenzierungsräumen 

teurer als Neubau

Rahmenbedingungen



üseinerzeit untersuchte Entwicklungsvarianten

I. αDǊŜŜƴŦƛŜƭŘά-Entwicklung Neubau Standort Hodenhagen vor dem GE Nord für 
3-zügige Grundschule mit Potenzial für künftige Erweiterungen und 
Ergänzungen

II. Bestandsentwicklung bisheriger Grundschulstandort Ahlden: Sanierung und 
bedarfsgerechter Neubautrakt mit Turnhalle auf aktuellem Soccer-Spielfeld

IIa.  αBrownfieldά-Entwicklung Neubau auf dem Grundstück Carstens, ehemals 
 Sägewerk, Ahlden

III.  Bestandsentwicklung bisheriger Grundschulstandort Hodenhagen: Sanierung 
 und bedarfsgerechter Neubautrakt / Aufstocken zu 3-geschossigem Gebäude

Gutachten Haslob, Kruse & Partner 2021



Nach ergänzender Bewertung der Sanierungsmöglichkeiten der 
Bestandsschulen in 2022:
üNeubau zentraler Grundschule wirtschaftlichste und pädagogisch 

sinnvollste Lösung

Beschluss Samtgemeinderat 15.12.2022: 
üNeubau gemeinsamer 3-zügiger Grundschule
Åmit zwei zusätzlichen Klassenräumen
ÅBerücksichtigung evtl. erforderlicher Sporthalle
Åbis Planungsphase 3 (Entwurfsplanung)

üFortführung Arbeitskreis Schule 

Ergebnis



üUnterarbeitskreis Raumprogramm: 
ü2023 Erarbeitung Raumprogramm inkl. mögliche Erweiterung auf 

4-zügig sowie ggf. notwendige Sporthalle

üUnterarbeitskreis Standort: 
üBewertung von letztlich 8 Potentialstandorten bis Ende 2024
üKeine abschließende Empfehlung

Arbeitskreis Schule
(Verwaltung/Politik/Elternvertreter/Schulen)

ü tagt seit 2018 zur Entwicklung der Grundschulen (nur beratende Funktion)



üauf Ebene der Mitgliedsgemeinden Ahlden und Hodenhagen 
dynamischer Findungsprozess durch Benennung weiterer 
Standortalternativen

üSamtgemeinde forderte beide Mitgliedsgemeinden auf, jeweils einen 
finalen Standort der Samtgemeinde zu benennen:

üAhlden:  Bahnhofstr. 12 (ehem. Sägewerk Carstens)
üHodenhagen: Schulstr. 1  (Kita-Schulstraße)

Standortfrage polarisiert!



üMitgliedsgemeinden Ahlden und Hodenhagen beauftragten 
Machbarkeitsstudien für die jeweiligen Potential-Standorte zu:
ÅParkplatzsituation, Erschließung
ÅSchulhof, Außenanlagen
ÅGeschossigkeit
ÅZukunftsfähigkeit/Erweiterbarkeit 
ÅTurnhallenbedarf

üErgänzend beauftragte die Samtgemeinde die Vorstellung der 
Machbarkeitsstudien beider Flächen und Baukosten im Schulausschuss

Machbarkeitsstudien durch PG Niemeyer






































